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RS OGH 1989/10/16 Bkd8/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1989

Norm

DSt 1872 §2 D

DSt 1872 §12 Abs2

StPO §45 Abs4

Rechtssatz

Die grundsätzliche Zensurfreiheit des Briefverkehrs eines Untersuchungshäftlings mit seinem Verteidiger ist eine der

Grundsäulen der Verteidigerrechte. Der Mißbrauch dieser Zensurfreiheit (durch Deklarierung von Korrespondenzen

Dritter an den Mandanten als Verteidigerpost) stellt eine besonders schwerwiegende Verletzung der Berufsp>ichten

dar.
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